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Vergünstigungen

Inhaber*innen der Juleica erhalten 
verschiedene Vergünstigungen. Eine 
Übersicht über die verschiedenen Ver-
günstigungen gibt es im Internet.

www.juleica.de

Alle Personen aus dem Landkreis Gießen, die 
eine Juleica haben und mind. ein Jahr ehrenamt-
lich tätig sind können auch eine Ehrenamtscard 
beantragen und somit auch diese Vergünstigun-
gen erhalten.

Beantragungen:

Ehrenamtscard • vhs Landkreis Gießen 

www.vhs-kreis-giessen.de

Übersicht der Vergünstigungen:

Hessen sagt Danke!• Hessische Staatskanzlei

www.deinehrenamt.de

Einige Angebote aus der Region

Landesmusikjugend Hessen e.V.

Grundausbildung und Fortbildungen zur Verlän-
gerung finden an unterschiedlichen Terminen im 
Jahr statt.

www.lmj.de

Jugendfeuerwehr 

Grundausbildung und Fortbildungen zur Verlän-
gerung finden an unterschiedlichen Terminen im 
Jahr statt.

www.jf-hessen.de

DLRG Jugend Hessen

Die Grundausbildung besteht aus drei Teilen. 
Diese finden in der ersten Jahreshälfte statt.

www.hessen.dlrg-jugend.de

Sportjugend Hessen

Es gibt mehreren Grundausbildungen im Jahr, 
die jeweils an mehreren Wochenenden sattfin-
den. Fortbildungen zur Verlängerung finden 
ganzjährig zu verschiedenen Themen statt.

www.sportjugend-hessen.de

NAJU Hessen

Die Grundausbildung findet in der ersten Jahres-
hälfte statt. Fortbildungen zur Verlängerung fin-
den ganzjährig zu verschiedenen Themen statt.

www.naju-hessen.de

Einige Angebote aus der Region

Jugendförderung Landkreis Gießen & Arbeits-
kreis Kommunale Jugendpflegen Landkreis 
Gießen

Fortbildungen zur Verlängerung 
finden ganzjährig zu verschiedenen 
Themen statt.

www.lkgi-jugendfoerderung.de

Jugendbildungswerk Stadt Gießen

Die Grundausbildung findet im Block in den 
Osterferien und modular in der ersten Jahres-
hälfte statt. Fortbildungen zur Verlängerung 
finden ganzjährig zu verschiedenen Themen 
statt.

www.jbw-giessen.de

Evangelisches Dekanat Gießener Land

Die Grundausbildung findet immer in den 
Herbstferien statt.

www.EvJuGiLa.de

Ev. Stadtjugendpfarramt Gießen

Grundausbildung finden an unterschiedlichen 
Terminen im Jahr statt.

www.ekhn.de

Ansprechpartnerin bei Fragen:

Jugendförderung des Landkreises Gießen

Selena Peter 
Bachweg 9 
35398 Gießen 
Tel.: 0641 9390-9102 
E-Mail: selena.peter@lkgi.de 
Fax: 0641 9390-2209 



Was ist eine JULEICA? 

Die Jugendleiter*innencard (JULEICA) ist der Aus-
weis für Eure Tätigkeit in der Jugendarbeit. 

Sie dient zur Legitimation und als Qualifikations-
nachweis gegenüber Teilnehmenden, deren 
Eltern, Eurem Verein, aber auch gegenüber 
staatlichen und nichtstaatlichen Stellen, die laut 
Kinder- und Jugendhilfegesetz zur Beratung und 
Hilfe angehalten sind. 

Warum ein JULEICA-Seminar?

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird 
zunehmend schwieriger. Deshalb bietet das Se-
minar die Möglichkeit im Rahmen einer mindes-
tens 40-stündigen Schulungsreihe, pädagogische 
und soziale Kompetenzen auszubauen und zu 
vertiefen, um Euch bei Eurer verantwortungsvol-
len Aufgabe zu unterstützen. 

Die Veranstaltungen greifen zentrale Themen 
aus dem Gruppenalltag auf, knüpfen an den 
Erfahrungen der Teilnehmenden an und bieten 
in praktischen Übungen Anregungen, Tipps und 
Hilfen. 

Wie beantrage ich eine JULEICA?

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt 
sind, kann die JULEICA online auf der 
Homepage beantragt werden.

www.juleica.de

Welche Voraussetzungen müssen 
für die Beantragung der JULEICA erfüllt 
sein?

1) Ein Nachweis einer Juleica-Grundaus-
bildung über mindestens 40 Zeitstunden, 
der nicht älter als drei Jahre  sein darf. Bei 
älteren Ausbildungen muss zusätzlich eine 
aktuelle Fortbildung von acht Stunden nach-
gewiesen werden. 

2) Ein Nachweis eines Erste-Hilfe-Kurses 
gemäß § 19 Fahrerlaubnisverordnung, der 
nicht älter als zwei Jahre sein darf.

3) Aktive Mitarbeit in der Kinder- und Ju-
gendarbeit eines Vereins, einer Initiative 
oder einer Kommune.

4) Ein Mindestalter 16 Jahre.

Welche Voraussetzungen gibt es 
für die Verlängerung  der JULEICA?

Deine JULEICA kannst Du innerhalb von 3 
Jahren nach Ablauf der Card durch eine oder 
mehrere Fortbildung(en) verlängern. 

Für die Beantragung müssen mindestens 
acht inhaltliche Zeitstunden in einem für 
die Kinder- und Jugendarbeit relevanten 
Themenfeld nachgewiesen werden. Die 
Fortbildung(en) dürfen bei Antragstellung 
nicht länger als drei Jahre zurückliegen. Ein 
erneuter Nachweis eines Erste-Hilfe-Kurses 
ist nicht notwendig, wird aber empfohlen.

Inhalte der Grundausbildung

•	Interkulturelle Jugendarbeit

•	Arbeiten mit und in Gruppen

•	Rechtliche Rahmenbedingungen

•	Entwicklungsprozesse im Kindes- und Jugend-
alter  

•	Queere Jugendarbeit

•	Organisation und Planung

•	Kreativmethoden

•	Rolle und Selbstverständnis von 
Jugendleiter*innen

•	Lebenssituationen von Kindern und Jugendli-
chen

Themen für die Verlängerung der JULEICA

•	Aktionsformen- und Fördermöglichkeiten

•	Beteiligungsformate

•	Demokratie und Toleranz

•	Geschlechtsbewusste Kinder- und Jugendarbeit

•	Hygiene auf Fahrten und Freizeiten

•	Inklusive Kinder- und Jugendarbeit

•	Interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit

•	Kochen in der Kinder- und Jugendarbeit

•	Methoden- und Spieleseminar

•	Kooperationsspiele, Outdoor-Spiele, Erlebnis-
pädagogische Spiele, Escape Room

•	Nachhaltige und klimafreundliche Kinder- und 
Jugendarbeit

•	Prävention und Kindeswohl 

•	Projektarbeit

•	Queere Jugendarbeit

•	Soziale Medien in der Kinder- und Jugendarbeit

•	Rechtsfragen in der Kinder- und Jugendarbeit

•	und viele mehr

Kann ich mich für die Teilnahme an der Grund-
ausbildung/den Fortbildungen freistellen 
lassen?

Ehrenamtliche Mitarbeitende in der Kinder- und 
Jugendarbeit, die in der Privatwirtschaft beschäf-
tigt und über 16 Jahre alt sind, haben jährlich 
einen gesetzlichen Anspruch auf bis zu zwölf 
Tage bezahlte Freistellung. 

Das gilt für die Mitarbeit beziehungsweise Teil-
nahme an Zeltlagern, Freizeiten oder Projekten 
sowie Tagungen, Lehrgängen und Seminaren.

Für Beschäftigte im öffentlichen Dienst besteht 
kein gesetzlicher Anspruch. Jedoch empfiehlt 
das Bundesinnenministerium, Beschäftigte im 
gleichen Umfang freizustellen, wie es das Gesetz 
für Beschäftigte außerhalb des öffentlichen 
Dienstes vorsieht. 

Weitere Informawtionen und Anträge 
listet die Jugendfördeurng auf unter:

www.lkgi-jugendfoerderung.de/ehrenamt/

Voraussetzungen Allgemeines zur JULEICA Themen der Ausbildung Wissenswertes zur Ausbildung

Grundausbildung auf Anfrage

Für Gruppen ab mindestens zehn Personen ist 
die Durchführung einer Grundausbildung durch 
die Jugendförderung Landkreis Gießen und 
dem Arbeitskreis Kommunale Jugendpflegen 
Landkreis Gießen auf Anfrage möglich. 


